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Legal Highs in Süßigkeitenautomaten – muss das sein? 

Anfrage der Abgeordneten Ralph Saxe, Dr. Henrike Müller 
und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Wir fragen den Senat:  
 
1. An welchen Automatenstandorten im Land Bremen werden nach Kenntnis des Senats 
psychoaktive Cannabinoide verkauft, wie es zum Zeitpunkt der Fragestellung beispielsweise 
in Form von 10-OH-HHCP-haltigen Einweg-Vaporizern in einem Süßigkeitenautomaten in der 
Butjadinger Straße in Bremen nahe der Oberschule Roter Sand erfolgt? 
 
2. Welche Möglichkeiten sieht der Senat nach geltender Rechtslage, den Automatenverkauf 
von gefährlichen psychoaktiven Substanzen, die noch nicht dem Neue-psychoaktive-Stoffe-
Gesetz unterliegen, einzuschränken, insbesondere wenn der Verkaufsautomat im unmittelba-
ren Umfeld einer Schule steht und sich auch durch das kombinierte Angebot mit Softdrinks 
und Süßigkeiten gezielt an junge Menschen richtet? 
 
3. Inwieweit setzt sich der Senat gegebenenfalls auf Bundesebene für eine behördliche 
Handhabe gegen derartige Verkaufspraktiken ein? 

Zu Frage 1: 
Automatenaufsteller müssen nach §14 GewO zwar bei der Senatorin für Wirtschaft, Häfen 
und Transformation unter Angabe einer Verwaltungsadresse die Aufstellung ihr Gewerbe an-
zeigen, allerdings müssen die Orte, an denen Automaten aufgestellt werden, nicht angegeben 
werden. 
Für die Aufstellung auf öffentlichem Grund müssen Sondernutzungen beim Ordnungsamt 
Bremen oder dem Bürger- und Ordnungsamt Bremerhaven beantragt werden. In der Stadt-
gemeinde Bremen wurden bislang keine Sondernutzungen erteilt, dies gilt gleichermaßen für 
Bremerhaven. Für die Aufstellung auf privatem Grund muss bei der Senatorin für Bau, Mobili-
tät und Stadtentwicklung ein Antrag auf Nutzungsänderung gestellt werden. Da es sich bei 
diesen Automaten um „Waren- und Leistungsautomaten“ handelt, die nach § 61 Abs. 1 Nr. 12 
d) BremLBO grundsätzlich verfahrensfrei sind, liegen dem Senat hierzu generell keine Infor-
mationen vor. 

Zu Frage 2: 
Seit April 2016 ist es in Deutschland verboten, E-Zigaretten und E-Shishas an Kinder und Ju-
gendliche zu verkaufen. Auch der Konsum elektronischer Zigaretten und Shishas ist den unter 
18-Jährigen nicht erlaubt. Das Verkaufs- und Konsumverbot gilt sowohl für nikotinhaltige Li-
quids als auch für Liquids ohne Nikotin. Daher dürfen Vapes nicht in Minderjährigen zugängli-
chen Automaten verkauft werden. 
Das Ordnungsamt Bremen sowie das Ordnungsamt Bremerhaven gehen Hinweisen auf den 
Verkauf von E-Zigaretten und E-Shishas an Kinder und Jugendliche nach. 

Zu Frage 3: 
Das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) verbietet ganze Stoffgruppen. Hierdurch wird 
es erschwert, durch kleine chemische Veränderungen Verbote zu umgehen und gefährliche 
Stoffe auf den Markt zu bringen.  
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Durch das Auftreten und die Verbreitung immer neuer chemischer Varianten neuer psychoak-
tiver Stoffe (NPS) auf dem Drogenmarkt muss fortwährend geprüft werden, ob die neuen Va-
rianten aufgrund ihrer molekularen Strukturvielfalt und Komplexität noch durch die bestehen-
den Stoffgruppen nach dem NpSG erfasst werden, wenn sie nach neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen eine vergleichbare Gefährlichkeit aufweisen. 
Bisher wird die Anlage des NpSG nach Absolvierung entsprechender Prüfverfahren durch-
schnittlich ein Mal im Jahr an den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ange-
passt, indem bestimmte Stoffgruppen zur Erfassung weiterer NPS fortgeschrieben werden. 
Die letzte Anpassung der Anlage trat am 27.6.2024 in Kraft. Eine häufigere Anpassung er-
scheint sinnvoll.  
Um 10-OH-HHCP in die nächste Anpassung der Anlage des NpSG einzufügen, ist ein ent-
sprechendes Prüfverfahren eingeleitet worden. 


